
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 

Krones Aktiengesellschaft, Neutraubling
Ordentliche Hauptversammlung der KRONES Aktiengesellschaft  
am Dienstag, den 9. Juni 2026, 14.00 Uhr (MESZ),
im marinaforum Regensburg, Johanna-Dachs-Straße 46,  
93055 Regensburg.

HV26



Wir laden unsere Aktionäre* zur 46. ordentlichen Hauptversammlung der 
Krones Aktiengesellschaft (nachfolgend auch »Gesellschaft«) ein, die am 
 
Dienstag, den 9. Juni 2026, 14.00 Uhr (MESZ),

im marinaforum Regensburg, Johanna-Dachs-Straße 46, 93055 Regensburg, 
stattfindet (Einlass ab 13.00 Uhr (MESZ)). Sämtliche Mitglieder des Vorstands  
und des Aufsichtsrats beabsichtigen, an der Hauptversammlung während der 
gesamten Dauer teilzunehmen. 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2026

Krones Aktiengesellschaft 
Neutraubling
WKN: 633500
ISIN: DE0006335003

*	Sämtliche Personenbezeichnungen in diesem Dokument gelten für alle Geschlechter gleicher- 
	 maßen, auch wenn aus Gründen der besseren Lesbarkeit die männliche Form verwendet wird.
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I.	 Tagesordnung

1.	 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025 und  
des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025 mit dem zusam-
mengefassten Lagebericht für die KRONES Aktiengesellschaft und den 
Konzern für das Geschäftsjahr 2025, des Vorschlags des Vorstands für die 
Verwendung des Bilanzgewinns, des Berichts des Aufsichtsrats über das 
Geschäftsjahr 2025 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den 
Angaben nach §§ 289a, 315a HGB

2.	 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns  
für das Geschäftsjahr 2025

3.	 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands  
für das Geschäftsjahr 2025

4.	 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats  
für das Geschäftsjahr 2025

5.	 Beschlussfassung über die Bestellungen des Abschlussprüfers und des 
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 sowie des Prüfers des 
Nachhaltigkeitsberichts des Geschäftsjahres 2026 für die Gesellschaft und 
den Konzern

6.	 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das 
Geschäftsjahr 2025

7.	 Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals  
mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die 
entsprechende Satzungsänderung

8.	 Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnab
führungsvertrages zwischen der KRONES Aktiengesellschaft und der KRONES 
Holding International GmbH mit Sitz in Neutraubling

II.	 Weitere Angaben zur Einberufung
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I.	 Tagesordnung

1.	 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025 und des 
gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025 mit dem zusammen­
gefassten Lagebericht für die KRONES Aktiengesellschaft und den Konzern für 
das Geschäftsjahr 2025, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des 
Bilanzgewinns, des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2025 
sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 
315a  HGB 

	 Die genannten Unterlagen sind ab dem Zeitpunkt der Einberufung auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter www.krones.com/hauptversamm-
lung2026 zugänglich. Ferner werden sie auch in der Hauptversammlung 
selbst zur Einsicht der Aktionäre ausliegen und näher erläutert werden.

	 Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt 1 ist im Einklang mit 
den gesetzlichen Bestimmungen nicht vorgesehen und nicht möglich, weil 
der Aufsichtsrat den Jahres- und den Konzernabschluss bereits gebilligt hat 
und der Jahresabschluss damit gemäß § 172 AktG festgestellt ist. Über den 
Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns stimmen 
die Aktionäre unter Tagesordnungspunkt 2 ab. Für die übrigen Unterlagen, 
die unter diesem Tagesordnungspunkt 1 genannt werden, sieht das Gesetz 
generell lediglich die Information der Aktionäre, aber keine Beschlussfas-
sung durch die Hauptversammlung vor. 

2.	 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns  
für das Geschäftsjahr 2025

	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäfts
jahres 2025 in Höhe von Euro 470.075.771,89 wie folgt zu verwenden:

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am  
12. Juni 2026 fällig. 

3.	 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands  
für das Geschäftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtieren-
den Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4.	 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats  
für das Geschäftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtieren-
den Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

5.	 Beschlussfassung über die Bestellungen des Abschlussprüfers und des 
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 sowie des Prüfers des 
Nachhaltigkeitsberichts des Geschäftsjahres 2026 für die Gesellschaft und  
den Konzern

Unter Tagesordnungspunkt 5.1 soll zum einen der Abschlussprüfer für den 
Jahres- und Konzernabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2026 
bestellt werden. Zum anderen soll für den Fall, dass die Gesellschaft für das 
Geschäftsjahr 2026 auch einen extern prüfungspflichtigen Nachhaltigkeits-

Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns € 470.075.771,89

Dividende € 2,80 für 31.593.072 Stammstückaktien € 88.460.601,60

Vortrag auf neue Rechnung € 381.615.170,29
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bericht für die Gesellschaft und/oder für den Konzern erstellen muss, unter 
Tagesordnungspunkt 5.2 gesondert der Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts 
für die Gesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2026 bestellt 
werden. 

5.1	 Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung des Prüfungs- 
und Risikomanagementausschusses – vor, die EY GmbH & Co. KG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Stuttgart zum Abschlussprüfer 
und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 zu 
bestellen.

5.2	 Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung des Prüfungs- 
und Risikomanagementausschusses – vor, die EY GmbH & Co. KG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Stuttgart, zum Prüfer des Nach-
haltigkeitsberichts des Geschäftsjahres 2026 für die Gesellschaft und 
den Konzern zu bestellen. Die Bestellung erfolgt unter der aufschieben-
den Bedingung, dass die Gesellschaft mit Wirkung zum Inkrafttreten des 
Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 zur Änderung der Ver-
ordnung (EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG 
und 2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von 
Unternehmen in der durch die Richtlinie (EU) 2026/470 geänderten Fas-
sung (CSRD) in nationales Recht (CSRD-Umsetzungsgesetz) verpflichtet ist, 
für das Geschäftsjahr 2026 einen extern prüfungspflichtigen Nachhal-
tigkeitsbericht für die Gesellschaft und/oder den Konzern zu erstellen 
und ein Prüfer für die Prüfung dieses Nachhaltigkeitsberichts durch die 
Hauptversammlung bestellt werden kann.

Es ist beabsichtigt, über Tagesordnungspunkt 5.1 und 5.2 einzeln abstimmen 
zu lassen.

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung jeweils frei von 
ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die Auswahl-
möglichkeiten beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei 
Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlus-
ses 2005/909/EG der Kommission (»EU-Abschlussprüfungsverordnung«) 
auferlegt wurde. 

6.	 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das 
Geschäftsjahr 2025

	 Vorstand und Aufsichtsrat haben gemäß § 162 AktG jährlich einen Vergü-
tungsbericht zu erstellen. Gemäß § 120a Abs. 4 Satz 1 AktG beschließt die 
Hauptversammlung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und 
geprüften Vergütungsberichts für das vorausgegangene Geschäftsjahr. 

	 Der Vergütungsbericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 wurde 
gemäß § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer der Gesellschaft darauf-
hin geprüft, ob die gesetzlich geforderten Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 
AktG gemacht wurden. Der Vermerk über die Prüfung des Vergütungs
berichts ist dem Vergütungsbericht beigefügt.

	 Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 mit dem Vermerk  
über dessen Prüfung durch den Abschlussprüfer ist von der Einberufung  
der Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
www.krones.com/hauptversammlung2026 zugänglich. Ferner wird der 
Vergütungsbericht in der Hauptversammlung zugänglich sein.

	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den gemäß § 162 AktG erstellten 
und geprüften Vergütungsbericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 
2025 zu billigen.
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7.	 Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals  
mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die 
entsprechende Satzungsänderung

	 Der Vorstand der Gesellschaft wurde durch Beschluss der Hauptversamm-
lung vom 17. Mai 2021 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 
Ablauf des 16. Mai 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe 
neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien einmalig oder mehrfach gegen 
Bareinlagen um insgesamt bis zu Euro 10 Millionen zu erhöhen. Von dieser 
Ermächtigung wurde bisher kein Gebrauch gemacht. Die Ermächtigung läuft 
am 16. Mai 2026 aus.

	 Damit die Gesellschaft auch zukünftig flexibel ist, bei Bedarf ihre Eigenmit-
tel ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung zu verstärken, soll ein 
neues Genehmigtes Kapital 2026/I in gleichem Umfang beschlossen und die 
Satzung entsprechend angepasst werden. Bei Ausnutzung des neuen Geneh-
migten Kapitals 2026/I soll den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht 
eingeräumt werden. Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, für even-
tuell entstehende Spitzenbeträge das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats auszuschließen.

	 Im Zusammenhang mit der Schaffung des neuen Genehmigten Kapitals 
2026/I erstattet der Vorstand gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG in Verbindung 
mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für 
die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei Aus-
gabe der neuen Aktien. Dieser Bericht des Vorstands ist ab dem Zeitpunkt 
der Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.krones.
com/hauptversammlung2026 zugänglich und wird auch in der Hauptver-
sammlung zur Einsicht zugänglich sein.

	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu 
fassen:

a)	 Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2026/I mit der Möglichkeit zum 
Ausschluss des Bezugsrechts

	Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 
Ablauf des 8. Juni 2031 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe 
neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien einmalig oder mehrfach gegen 
Bareinlagen um insgesamt bis zu Euro 10 Millionen zu erhöhen (»Genehmig-

tes Kapital 2026/I«). Dabei ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht 
einzuräumen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre für eventuell entstehende Spitzen-
beträge auszuschließen. 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichts-
rats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung 
festzusetzen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung ent-
sprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 
2026/I oder nach Ablauf der Frist für die Ausnutzung des Genehmigten Kapi-
tals 2026/I entsprechend anzupassen.

b)	 Änderung von § 4 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft 

	§ 4 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt vollständig neu gefasst: 

	»Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 
Ablauf des 8. Juni 2031 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe 
neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien einmalig oder mehrfach gegen 
Bareinlagen um insgesamt bis zu Euro 10 Millionen zu erhöhen (»Genehmig-

tes Kapital 2026/I«). Dabei ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht 
einzuräumen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats das Bezugsrecht der Aktionäre für eventuell entstehende Spitzenbeträge 
auszuschließen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und 
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ihrer Durchführung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fas-
sung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem 
Genehmigten Kapital 2026/I oder nach Ablauf der Frist für die Ausnutzung 
des Genehmigten Kapitals 2026/I entsprechend anzupassen.«

8. 	 Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Gewinn­
abführungsvertrages zwischen der KRONES Aktiengesellschaft und der  
KRONES Holding International GmbH mit Sitz in Neutraubling

	 Die KRONES Aktiengesellschaft als Organträgerin und die KRONES Holding 
International GmbH, mit Sitz in Neutraubling, eingetragen im Handelsregis-
ter des Amtsgerichts Regensburg unter HRB 21922, als Organgesellschaft 
haben am 27. Februar 2026 einen Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. 
Der Gewinnabführungsvertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustim-
mung der Haupt- bzw. Gesellschafterversammlungen beider Vertragspar-
teien sowie der Eintragung im Handelsregister der KRONES Holding Inter
national GmbH. Die Gesellschafterversammlung der KRONES Holding 
International GmbH hat dem Gewinnabführungsvertrag bereits zuge-
stimmt. Die KRONES Aktiengesellschaft ist alleinige Gesellschafterin der 
KRONES Holding International GmbH. Ausgleichszahlungen oder Abfindun-
gen für außenstehende Gesellschafter gemäß §§ 304, 305 AktG sind daher 
nicht zu gewähren. Mit Blick darauf, dass es sich bei der KRONES Aktienge-
sellschaft um die alleinige Gesellschafterin der KRONES Holding Internatio-
nal GmbH handelt, ist eine Prüfung des Gewinnabführungsvertrages durch 
einen Vertragsprüfer entbehrlich. Der Gewinnabführungsvertrag hat den 
folgenden Wortlaut:

»Vorbemerkung

(1)	 Im Handelsregister des Amtsgerichts Regensburg ist unter HRB 2344 die Ak-
tiengesellschaft unter der Firma KRONES Aktiengesellschaft mit Satzungssitz 
in Neutraubling eingetragen (nachfolgend »ORGANTRÄGERIN« genannt). 

(2)	 Im Handelsregister des Amtsgerichts Regensburg ist unter HRB 21922 die 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma KRONES Holding 
International GmbH mit Satzungssitz in Neutraubling eingetragen (nach
folgend »ORGANGESELLSCHAFT« genannt).

(3)	 Die ORGANTRÄGERIN hält alle Geschäftsanteile an der ORGANGESELLSCHAFT 
im Nennbetrag von EUR 47.849,00. Dies entspricht dem gesamten stimm
berechtigten Stammkapital der ORGANGESELLSCHAFT (finanzielle Einglie
derung). Diese finanzielle Eingliederung der ORGANGESELLSCHAFT in die 
ORGANTRÄGERIN besteht ununterbrochen seit dem Beginn des laufenden 
Geschäftsjahres der ORGANGESELLSCHAFT. 

(4)	 Die Parteien beabsichtigen einen Gewinnabführungsvertrag abzuschließen. 
Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien, was folgt:

§ 1 
Gewinnabführung

(1)	 Die ORGANGESELLSCHAFT verpflichtet sich, erstmals ab dem Beginn des im 
Zeitpunkt der Eintragung dieses Vertrages im Handelsregister laufenden 
Geschäftsjahres, ihren ganzen Gewinn an die ORGANTRÄGERIN abzuführen. 
Der abzuführende Gewinn darf den sich aus § 301 AktG in der jeweils gülti-
gen Fassung ergebenden Gewinn nicht überschreiten. Sollte im Falle zu-
künftiger Änderungen des § 301 AktG der Vertragswortlaut mit der gesetz
lichen Regelung in Konflikt treten, geht diese vor. 

(2)	 Die ORGANGESELLSCHAFT kann mit Zustimmung der ORGANTRÄGERIN 
Beträge aus dem Jahresüberschuss in Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 HGB) 
einstellen, sofern dies handelsrechtlich und steuerrechtlich zulässig und bei 
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet ist. 

(3)	 Während der Dauer dieses Vertrages gebildete andere Gewinnrücklagen 
nach § 272 Abs. 3 HGB sind – soweit rechtlich zulässig – auf Verlangen der 
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ORGANTRÄGERIN aufzulösen und unter den Voraussetzungen des § 301 AktG 
in der jeweils gültigen Fassung als Gewinn abzuführen. Sonstige Rücklagen 
und die Gewinnvorträge und -rücklagen, die aus der Zeit vor Geltung dieses 
Vertrags stammen, dürfen nicht als Gewinn an die ORGANTRÄGERIN abge-
führt werden. Gleiches gilt für Kapitalrücklagen, gleich ob sie vor oder nach 
Inkrafttreten dieses Vertrages gebildet wurden.

(4)	 Der Anspruch auf Gewinnabführung entsteht zum Ende des Geschäftsjahres 
der ORGANGESELLSCHAFT. Er ist mit Wertstellung zu diesem Zeitpunkt fällig.

§ 2 
Verlustübernahme

	Die Vorschriften des § 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung gelten 
entsprechend.

§ 3 
Abschlagszahlungen

(1) 	 Die ORGANTRÄGERIN kann unterjährige Abschlagszahlungen auf den vor-
aussichtlich abzuführenden Gewinn verlangen, soweit ohne das Bestehen 
dieses Vertrages eine Vorabausschüttung auf das zu erwartende Jahresergeb-
nis an die Gesellschafterin der ORGANGESELLSCHAFT zulässig wäre, keine 
zwingenden Vorgaben entgegenstehen und die Liquidität der ORGANGESELL-
SCHAFT solche Abschlagszahlungen zulässt.

(2)	 Die ORGANGESELLSCHAFT kann unterjährige Abschlagszahlungen auf den 
voraussichtlich auszugleichenden Jahresfehlbetrag verlangen, soweit dies 
rechtlich zulässig ist und die ORGANGESELLSCHAFT bei vernünftiger kauf-
männischer Würdigung solche Abschlagszahlungen mit Rücksicht auf ihre 
Liquidität benötigt. 

(3)	 Abschlagszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 sind unverzinslich. Dem-
entsprechend sind auf den am Geschäftsjahresende abzuführenden Gewinn 

oder den auszugleichenden Jahresfehlbetrag unterjährig geleistete Ab-
schlagszahlungen ohne zusätzliche Zinsen anzurechnen. Etwaige Überzah-
lungen der ORGANGESELLSCHAFT werden als verzinsliche Darlehensgewäh-
rung der ORGANGESELLSCHAFT an die ORGANTRÄGERIN behandelt. Etwaige 
Überzahlungen der ORGANTRÄGERIN werden als verzinsliche Darlehens
gewährung der ORGANTRÄGERIN an die ORGANGESELLSCHAFT behandelt. 
Alle weiteren Regelungen dieses Vertrages bleiben davon unberührt.

§ 4 
Dauer und Beendigung des Vertrages

(1)	 Dieser Vertrag wird unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Gesellschaf-
terversammlung der ORGANTRÄGERIN sowie der Gesellschafterversamm-
lung der ORGANGESELLSCHAFT geschlossen. Er wird wirksam mit Eintragung 
in das Handelsregister der ORGANGESELLSCHAFT und gilt rückwirkend ab 
dem Beginn des im Zeitpunkt der Eintragung dieses Vertrages im Handels
register laufenden Geschäftsjahres der ORGANGESELLSCHAFT.

(2)	 Der Vertrag gilt unbefristet. Er kann unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von sechs Monaten nur zum Ende des Geschäftsjahres der ORGANGESELL-
SCHAFT, frühestens jedoch zum Ende des Geschäftsjahres ordentlich gekün-
digt werden, nach dessen Ablauf die durch diesen Vertrag zu begründende 
körperschafts- und gewerbesteuerliche Organschaft ihre steuerliche Min-
destlaufzeit (nachfolgend die »Mindestlaufzeit«) erfüllt hat (nach derzeitiger 
Rechtslage fünf Zeitjahre; § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 i.V.m. § 17 KStG, § 2 Abs. 2 Satz 
2 GewStG in der jeweils gültigen Fassung).

(3)	 Zur Kündigung aus wichtigem Grund sind die Parteien insbesondere 
berechtigt, 

(a)	 wenn wegen einer Anteilsveräußerung oder aus anderen Gründen die 
Voraussetzungen einer finanziellen Eingliederung der ORGANGESELL-
SCHAFT in die ORGANTRÄGERIN im steuerrechtlichen Sinne nach Vollzug 
der jeweiligen Maßnahme nicht mehr vorliegen;
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(b)	 wenn die ORGANTRÄGERIN die Beteiligung an der ORGANGESELLSCHAFT 
in ein anderes Unternehmen einbringt; oder

(c)	 wenn die ORGANTRÄGERIN oder die ORGANGESELLSCHAFT verschmolzen, 
gespalten oder liquidiert wird.

(4)	 Wird die Wirksamkeit dieses Vertrages oder seine ordnungsgemäße Durch-
führung steuerlich nicht oder nicht vollständig anerkannt, so sind sich die 
Parteien darüber einig, dass die Mindestlaufzeit jeweils erst am ersten Tag 
desjenigen Geschäftsjahres der Organgesellschaft beginnt, für welches die 
Voraussetzungen für die steuerliche Anerkennung seiner Wirksamkeit oder 
seiner ordnungsgemäßen Durchführung erstmalig oder erstmalig wieder 
vorliegen.

§ 5 
Schlussbestimmungen

(1)	 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Zustimmung 
der Gesellschafterversammlung der ORGANTRÄGERIN und der Gesellschaf-
terversammlung der ORGANGESELLSCHAFT. Die Zustimmung der ORGAN
GESELLSCHAFT muss einstimmig vorliegen und bedarf der Eintragung im 
Handelsregister der ORGANGESELLSCHAFT. 

(2)	 Weiterhin bedürfen Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages der 
Schriftform, sofern nicht notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist. Dies 
gilt auch für eine Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

(3)	 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam, 
undurchführbar oder undurchsetzbar sein oder werden oder sollte der Ver-
trag eine Regelungslücke enthalten, werden die Wirksamkeit und Durchsetz-
barkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages hiervon nicht berührt. 
Die Parteien verpflichten sich, an Stelle der unwirksamen, undurchführ
baren, undurchsetzbaren oder fehlenden Bestimmung eine wirksame, 
durchführbare und durchsetzbare Bestimmung zu vereinbaren, die dem 
von den Parteien verfolgten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.«

	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: Dem 
Gewinnabführungsvertrag zwischen der KRONES Aktiengesellschaft und  
der KRONES Holding International GmbH vom 27. Februar 2026 wird 
zugestimmt.

	Ab Einberufung der Hauptversammlung sind zusammen mit dieser 
Einberufung folgende Unterlagen auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter www.krones.com über den Link www.krones.com/hauptversamm-
lung2026 abrufbar:

	� Der Gewinnabführungsvertrag zwischen der KRONES Aktiengesellschaft 
und der KRONES Holding International GmbH vom 27. Februar 2026;

	� die Jahresabschlüsse und Konzernabschlüsse der KRONES Aktiengesell-
schaft für die Geschäftsjahre 2023, 2024 und 2025 sowie die Lageberichte 
der KRONES Aktiengesellschaft und des Konzerns für die Geschäftsjahre 
2023 und 2024 und der zusammengefasste Lagebericht für das Geschäfts-
jahr 2025;

	� die Jahresabschlüsse der KRONES Holding International GmbH  
(bis 27. Oktober 2025 firmierend unter Dekron GmbH) für die Geschäfts-
jahre 2023, 2024 und 2025. Die KRONES Holding International GmbH  
hat gemäß den gesetzlichen Vorschriften für diese Geschäftsjahre keinen 
Lagebericht erstellt;

	� der nach § 293a AktG erstattete gemeinsame Bericht des Vorstands  
der KRONES Aktiengesellschaft und der Geschäftsführung der KRONES 
Holding International GmbH vom 20. März 2026.

 
Diese Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung selbst zur Einsicht 
zugänglich sein.
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1.	 Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte  

	 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung 
der Hauptversammlung Euro 40.000.000,00. Es ist eingeteilt in 31.593.072 
Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine 
Stimme. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. Die 31.593.072 Stück
aktien gewähren damit zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptver-
sammlung insgesamt 31.593.072 Stimmen.  

2.	 Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung  
und die Ausübung des Stimmrechts; Online-Service 

	 Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-
rechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptver-
sammlung bei der Gesellschaft in Textform in deutscher oder englischer 
Sprache rechtzeitig angemeldet und ihren Anteilsbesitz rechtzeitig nach
gewiesen haben. Als Nachweis reicht ein gemäß § 67c Abs. 3 AktG durch den 
Letztintermediär in Textform ausgestellter Nachweis über den Anteilsbesitz 
des Aktionärs, der der Gesellschaft vom Letztintermediär auch direkt über-
mittelt werden kann. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich gemäß § 123 
Abs. 4 Satz 2 AktG auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptver-
sammlung, d.h. den 18. Mai 2026, 24.00 Uhr (MESZ), (»Nachweisstichtag«) zu 
beziehen. 

	 Der Nachweis des Anteilsbesitzes und die Anmeldung müssen der Gesell-
schaft spätestens bis zum 2. Juni 2026, 24.00 Uhr (MESZ) unter einer der 
folgenden Kontaktmöglichkeiten zugehen:

	 Krones Aktiengesellschaft 
c/o C-HV AG 
Gewerbepark 10 
92289 Ursensollen	  
oder E-Mail: anmeldestelle@c-hv.com

	 Nach ordnungsgemäßem Eingang der Anmeldung und des Nachweises des 
Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten 
für die Teilnahme an der Hauptversammlung und für die Ausübung der 
Aktionärsrechte übersandt. Anders als die Anmeldung zur Hauptversamm-
lung sind die Eintrittskarten lediglich organisatorische Hilfsmittel und 
keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die 
Ausübung des Stimmrechts. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten 
sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig eine Eintritts-
karte bei ihrem depotführenden Institut anzufordern.

	 Die Gesellschaft stellt auf ihrer Internetseite unter 

	 www.krones.com/hauptversammlung2026 

	 einen passwortgeschützten Online-Service zur Verfügung. Nach ordnungs-
gemäßer Anmeldung zur Hauptversammlung erhalten angemeldete 
Aktionäre oder deren Bevollmächtigte Eintrittskarten, auf denen auch  
die Zugangsnummer und der Zugangscode für den passwortgeschützten 
Online-Service der Gesellschaft abgedruckt sind. Mit diesen Zugangsdaten 
(Zugangsnummer und Zugangscode) können sich die Aktionäre oder deren 
Bevollmächtigte im passwortgeschützten Online-Service anmelden und 
nach Maßgabe der nachstehenden Ausführungen bestimmte Aktionärs-
rechte ausüben, insbesondere ihr Stimmrecht entweder im Wege der elekt-
ronischen Briefwahl oder durch die Erteilung von Vollmachten und Weisun-
gen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben. 
Eine Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege elektronischer Kom-
munikation im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG ist über den passwortge-
schützten Online-Service nicht möglich. Die Ausübung von Aktionärsrech-
ten auf anderem Wege – wie nachstehend ebenfalls beschrieben – bleibt 
hiervon unberührt.
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3.	 Bedeutung des Nachweisstichtags 

	 Der Nachweisstichtag (auch Record Date genannt) ist das entscheidende 
Datum für die Teilnahme an der Hauptversammlung und für die Ausübung 
des Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft 
gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts nur als Aktionär, wer zum Nachweisstichtag Aktionär der 
Gesellschaft war und den Nachweis hierüber form- und fristgerecht erbracht 
hat. Veränderungen im Aktienbestand nach diesem Zeitpunkt haben hierfür 
keine Bedeutung. Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Nachweisstichtag 
erworben haben, können somit an der Hauptversammlung nur teilnehmen 
und in dieser das Stimmrecht nur ausüben, soweit sie sich hierzu durch den 
Veräußerer bevollmächtigen lassen. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß 
angemeldet und den Nachweis erbracht haben, sind auch dann zur Teil-
nahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in 
dieser berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem Nachweisstichtag veräu-
ßern. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit 
der Aktien und ist kein relevantes Datum für eine eventuelle Dividenden
berechtigung. 

4.	 Verfahren für die Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl 

	 Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis des 
Anteilsbesitzes ordnungsgemäß erbracht haben, können ihr Stimmrecht, 
auch ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, im Wege elektroni-
scher Kommunikation ausüben (»elektronische Briefwahl«). Die Abgabe von 
Stimmen durch elektronische Briefwahl ist auf die Abstimmung über die in 
der Einberufung bekannt gemachten Beschlussvorschläge von Vorstand 
und/oder Aufsichtsrat, etwaige nach §§ 126, 127 AktG zugänglich gemachte 
und zur Abstimmung kommende Gegenanträge oder Wahlvorschläge von 
Aktionären und auf mit einer etwaigen Ergänzung der Tagesordnung gemäß 

§ 122 Abs. 2 AktG bekannt gemachte Beschlussvorschläge von Aktionären 
beschränkt.

	 Die Stimmabgabe im Wege der elektronischen Briefwahl kann über den 
passwortgeschützten Online-Service der Gesellschaft unter www.krones.
com/hauptversammlung2026 vorgenommen werden. 

	 Die Stimmabgabe über den passwortgeschützten Online-Service der Gesell-
schaft ist [ab dem 19. Mai 2026, 0.00 Uhr (MESZ)] bis zum 8. Juni 2026, 24.00 
Uhr (MESZ) möglich. Bis zum 8. Juni 2026, 24.00 Uhr (MESZ) kann im pass-
wortgeschützten Online-Service der Gesellschaft eine über den passwort
geschützten Online-Service der Gesellschaft vorgenommene Stimmabgabe 
auch geändert oder widerrufen werden.

	 Wird im Übrigen bei der elektronischen Briefwahl zu einem Tagesordnungs-
punkt keine ausdrückliche oder eindeutige Stimme abgegeben, so wird dies 
für diesen Tagesordnungspunkt als Enthaltung gewertet. 

5.	 Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

	 Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen 
können oder möchten, können ihre Rechte in der Hauptversammlung, ins-
besondere das Stimmrecht, auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch 
einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater 
oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Bevollmächtigt der 
Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere 
von diesen zurückweisen. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, für 
Aktien der Gesellschaft, die ein Aktionär in unterschiedlichen Wertpapier
depots hält, jeweils einen eigenen Vertreter für die Hauptversammlung zu 
bestellen.

	 Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmäch-
tigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB) oder 
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können elektronisch unter Verwendung der Eingabemaske in dem passwort-
geschützten Online-Service der Gesellschaft unter der Internetadresse www.
krones.com/hauptversammlung2026 erfolgen. Intermediäre im Sinne von  
§ 67a Abs. 4 AktG, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder andere 
Personen im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG können, soweit sie selbst bevoll-
mächtigt werden, abweichende Regelungen vorsehen, die jeweils bei diesen 
zu erfragen sind. Ein Verstoß gegen diese und bestimmte weitere in § 135 
AktG genannten Erfordernisse für die Bevollmächtigung eines Intermediärs 
im Sinne von § 67a Abs. 4 AktG, einer Aktionärsvereinigung, eines Stimm-
rechtsberaters oder einer sonstigen Person im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG 
beeinträchtigt allerdings gemäß § 135 Abs. 7 AktG die Wirksamkeit der 
Stimmabgabe nicht.

	 Ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht befindet sich auf der Rück-
seite der Eintrittskarte, die den Aktionären nach der oben beschriebenen 
form- und fristgerechten Anmeldung und ordnungsgemäßem Nachweis  
des Anteilsbesitzes übermittelt wird. Das Formular für die Erteilung einer 
Vollmacht steht außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
www.krones.com/hauptversammlung2026 zum Download bereit.

	 Die Bevollmächtigung kann gegenüber dem Bevollmächtigten erklärt oder 
gegenüber der Gesellschaft erklärt bzw. nachgewiesen werden. 

	 Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis einer gegenüber 
einem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht oder ihres Widerrufs gegen-
über der Gesellschaft können an eine der folgenden Kontaktmöglichkeiten 
übermittelt werden:

	 Krones Aktiengesellschaft 
c/o C-HV AG 
Gewerbepark 10 
92289 Ursensollen	  
oder E-Mail: anmeldestelle@c-hv.com

	 Bei Erklärung bzw. Nachweis gegenüber der Gesellschaft bitten wir um 
rechtzeitige Übermittlung bis zum 8. Juni 2026, 24.00 Uhr (MESZ).

	 Um den Nachweis der Bevollmächtigung eindeutig zuordnen zu können, 
bitten wir Sie, den vollständigen Namen bzw. die Firma, den Wohnort  
bzw. die Geschäftsanschrift und die Eintrittskartennummer des Aktionärs 
anzugeben. 

	 Am Tag der Hauptversammlung können die Erteilung der Vollmacht, ihr 
Widerruf und der Nachweis einer gegenüber einem Bevollmächtigten erteil-
ten Vollmacht oder ihres Widerrufs gegenüber der Gesellschaft an der Ein-
lasskontrolle zur Hauptversammlung erfolgen. Der Widerruf der Vollmacht 
kann auch durch die persönliche Teilnahme des Aktionärs an der Haupt
versammlung oder durch die Erteilung einer Vollmacht an einen anderen 
Bevollmächtigten erfolgen.

	 Die Erteilung einer Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft, 
deren Änderung oder ihr Widerruf ist ab dem 19. Mai 2026, 0.00 Uhr (MESZ), 
spätestens bis zum 8. Juni 2026, 24.00 Uhr (MESZ), auch auf elektronischem 
Weg unter Nutzung des passwortgeschützten Online-Service der Gesell-
schaft unter www.krones.com/hauptversammlung2026 gemäß dem dafür 
im passwortgeschützten Online-Service der Gesellschaft festgelegten Ver-
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fahren möglich. Die Nutzung der Zugangsdaten durch den Bevollmächtigten 
gilt zugleich als Nachweis der Bevollmächtigung; ein darüberhinausgehen-
der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft in Textform 
ist nicht erforderlich. Einzelheiten zur Erteilung von Vollmachten und zur 
Änderung sowie zum Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht unter Nut-
zung der Eingabemaske in dem passwortgeschützten Online-Service der 
Gesellschaft können die Aktionäre dem dort hinterlegten Informationsblatt 
und den Nutzungsbedingungen entnehmen.

	 Die Nutzung des passwortgeschützten Online-Service der Gesellschaft durch 
den Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die entspre-
chenden Zugangsdaten (Zugangsnummer und Zugangscode) erhält.

	 Auch im Fall einer Vollmachtserteilung sind Anmeldung und Nachweis des 
Anteilsbesitzes form- und fristgerecht nach den vorstehenden Bestimmun-
gen erforderlich. Dies schließt – vorbehaltlich der genannten Frist für die 
Erteilung einer Vollmacht – eine Erteilung von Vollmachten nach Anmel-
dung und Nachweis des Anteilsbesitzes nicht aus.

6.	 Vertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter

	 Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte 
Stimmrechtsvertreter, die das Stimmrecht ausschließlich gemäß den Wei-
sungen des jeweiligen Aktionärs ausüben, vertreten zu lassen. Diesen von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern müssen neben der Voll-
macht auch Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. 
Sie üben das Stimmrecht nicht nach eigenem Ermessen, sondern ausschließ-
lich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Soweit 
keine ausdrückliche oder eine widersprüchliche oder unklare Weisung 
erteilt worden ist, enthalten sich die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter zu den entsprechenden Beschlussgegenständen der Stimme; 
dies gilt immer auch für unvorhergesehene Anträge. Bitte beachten Sie, dass 
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter weder im Vorfeld 

der Hauptversammlung noch während der Hauptversammlung Aufträge zu 
Wortmeldungen, zum Stellen von Fragen oder Anträgen oder zur Abgabe 
von Erklärungen zu Protokoll entgegennehmen und – mit Ausnahme der 
Ausübung des Stimmrechts – auch keine sonstigen Aktionärsrechte wahr-
nehmen.

	 Die Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
bedarf ebenso wie die Erteilung von Weisungen der Textform (§ 126b BGB) 
oder hat elektronisch unter Verwendung der Eingabemaske über den pass-
wortgeschützten Online-Service der Gesellschaft unter der Internetadresse 
www.krones.com/hauptversammlung2026 zu erfolgen. Gleiches gilt für die 
Änderung oder den Widerruf der Vollmacht oder der Weisungen. 

	 Das Vollmachts- und Weisungsformular für die von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertreter mit den entsprechenden Erläuterungen ist 
auf der Eintrittskarte (mit Zugangsnummer und Zugangscode für den pass-
wortgeschützten Online-Service der Gesellschaft), die den Aktionären nach 
der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung und dem ord-
nungsgemäßen Nachweis des Anteilsbesitzes übermittelt wird, abgedruckt. 
Diese Unterlagen stehen außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter www.krones.com/hauptversammlung2026 zum Download bereit.

	 Die Erteilung der Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter, die Erteilung von Weisungen und ihr Widerruf müssen 
unter einer der folgenden Kontaktmöglichkeiten aus organisatorischen 
Gründen bis spätestens 8. Juni 2026, 24.00 Uhr (MESZ), der Gesellschaft 
zugehen:

	 Krones Aktiengesellschaft 
c/o C-HV AG 
Gewerbepark 10 
92289 Ursensollen	  
oder E-Mail: anmeldestelle@c-hv.com
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	 Alternativ können die Erteilung oder der Widerruf einer Vollmacht oder die 
Erteilung, die Änderung oder der Widerruf von Weisungen an die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ab dem 19. Mai 2026, 0.00 
Uhr (MESZ), spätestens bis zum 8. Juni 2026, 24.00 Uhr (MESZ), auf elektroni-
schem Weg unter Nutzung des passwortgeschützten Online-Service der 
Gesellschaft unter www.krones.com/hauptversammlung2026 gemäß dem 
dafür im passwortgeschützten Online-Service der Gesellschaft festgelegten 
Verfahren erfolgen. Ein zusätzlicher Nachweis einer Bevollmächtigung der 
Stimmrechtsvertreter ist nicht erforderlich. Einzelheiten zur Erteilung von 
Vollmachten mit Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter und zum Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht unter 
Nutzung der Eingabemaske im passwortgeschützten Online-Service der 
Gesellschaft können die Aktionäre dem dort hinterlegten Informationsblatt 
und den Nutzungsbedingungen entnehmen.

	 Nach Ablauf des 8. Juni 2026, 24.00 Uhr (MESZ), ist die Erteilung von Voll-
macht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-
vertreter nur noch möglich, indem Aktionäre das den Stimmunterlagen 
beigefügte Formular ausfüllen und spätestens bis zur Eröffnung der 
Abstimmung in der Hauptversammlung an der Ein- und Ausgangskontrolle 
abgeben.

	 Während der Hauptversammlung können vor Ort Vollmacht und Weisun-
gen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter unter 
anderem durch Nutzung des auf der Stimmkarte dafür vorgesehenen For-
mulars erteilt werden.

	 Soweit von der Gesellschaft benannte, weisungsgebundene Stimmrechtsver-
treter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für 
die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die 
Vollmacht ungültig. Auch bei Bevollmächtigung der von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertreter sind Anmeldung und Nachweis des Anteils-

besitzes form- und fristgerecht nach den vorstehenden Bestimmungen 
erforderlich.

7.	 Ergänzende Regelungen zur Stimmrechtsausübung

	 Gehen bei der Gesellschaft für denselben Aktienbestand auf unterschiedli-
chen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen zur Aus-
übung des Stimmrechts und/oder zur Erteilung, Änderung und/oder zum 
Widerruf von Vollmachten und/oder Weisungen ein, wird nur die zuletzt 
abgegebene Erklärung berücksichtigt. Ist für die Gesellschaft nicht erkenn-
bar, welche der Erklärungen zuletzt abgegeben worden ist, werden diese 
Erklärungen in folgender Reihenfolge berücksichtigt: (1) passwortgeschütz-
ter Online-Service der Gesellschaft, (2) E-Mail und (3) Papierform.	

	 Möchten Aktionäre persönlich oder durch Bevollmächtigte trotz bereits 
erfolgter Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl oder Vollmacht- und 
Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts
vertreter an der Hauptversammlung teilnehmen und die betreffenden 
Aktien vertreten, so ist dies möglich. In diesem Fall gilt die persönliche Teil-
nahme und Stimmabgabe oder die Teilnahme und Stimmabgabe durch 
einen Bevollmächtigten als Widerruf der im Wege der elektronischen Brief-
wahl erfolgten Stimmabgabe und/oder der erteilten Vollmacht und Weisun-
gen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.  

	 Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt 
werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, 
so gilt eine zuvor an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver
treter zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt erteilte Weisung zur Aus-
übung des Stimmrechts oder eine zu diesem Tagesordnungspunkt insge-
samt per elektronischer Briefwahl abgegebenen Stimme, soweit sie nicht 
geändert oder widerrufen wird, auch als entsprechende Weisung bzw. ent-
sprechende Stimmabgabe für jeden Punkt der zugehörigen Einzelabstim-
mung.
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8.	 Rechte der Aktionäre gemäß § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1  
und § 293g Abs. 3 AktG 

	 Den Aktionären stehen im Vorfeld bzw. in der Hauptversammlung unter 
anderem die folgenden Rechte nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127 und § 131 
Abs. 1 und § 293g Abs. 3 AktG zu. Weitergehende Erläuterungen hierzu finden 
sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.krones.com/hauptver-
sammlung2026.  

	 Verlangen einer Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG

	 Gemäß § 122 Abs. 2 AktG können Aktionäre, deren Anteile allein oder zusam-
men den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 
Euro 500.000,00 erreichen, verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesord-
nung der Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden.  

	 Die Antragssteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen 
vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass 
sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten, 
wobei § 70 AktG bei der Berechnung der Aktienbesitzzeit Anwendung findet. 
Der Tag des Zugangs des Verlangens ist nicht mitzurechnen. Eine Verlegung 
von einem Sonntag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeit-
lich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. 
Die §§ 187 bis 193 BGB sind nicht entsprechend anzuwenden. 

	 Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvor-
lage beiliegen. 

		 Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der KRONES Aktiengesellschaft 
zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptver-
sammlung, also spätestens bis zum 9. Mai 2026, 24.00 Uhr (MESZ), zugehen. 
Wir bitten, entsprechende Verlangen an folgende Adresse zu richten:

 	 Krones Aktiengesellschaft 
Vorstand 
Böhmerwaldstraße 5 
93073 Neutraubling

	 Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit dies 
nicht bereits mit der Einberufung geschehen ist – unverzüglich nach Zugang 
des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien 
zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, 
dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie 
werden außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.krones.
com/hauptversammlung2026 zugänglich gemacht und den Aktionären 
gemäß § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG mitgeteilt.

	 Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1,  
127 AktG 

	 Jeder Aktionär ist berechtigt, der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vor-
schläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der 
Tagesordnung gemäß § 126 Abs. 1 AktG sowie Vorschläge zu Wahlen gemäß  
§ 127 AktG zu übersenden. Gegenanträge und Wahlvorschläge sind aus-
schließlich an eine der folgenden Kontaktmöglichkeiten zu richten:

	 Krones Aktiengesellschaft 
Investor Relations 
Böhmerwaldstraße 5 
93073 Neutraubling	  
oder E-Mail: hauptversammlung@krones.com

	 Anderweitig adressierte Gegenanträge oder Wahlvorschläge werden nicht 
berücksichtigt.
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	 Rechtzeitig, d. h. bis zum 25. Mai 2026, 24.00 Uhr (MESZ), unter einer der 
vorgenannten Kontaktmöglichkeiten eingegangene und zugänglich zu 
machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären werden ein-
schließlich des Namens des Aktionärs sowie einer etwaigen Begründung 
und gegebenenfalls versehen mit den nach § 127 Satz 4 AktG zu ergänzenden 
Inhalten auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.krones.com/
hauptversammlung2026 unverzüglich nach ihrem Eingang zugänglich 
gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls 
unter dieser Internetadresse veröffentlicht.

	 Von der Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner Begründung bzw. 
eines Wahlvorschlags kann die Gesellschaft unter den in § 126 Abs. 2 AktG 
(in Verbindung mit § 127 Satz 1 AktG) genannten Voraussetzungen absehen. 
Eine Begründung braucht beispielsweise nicht zugänglich gemacht zu wer-
den, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Wahlvorschläge 
braucht der Vorstand nach § 127 Satz 3 AktG auch dann nicht zugänglich zu 
machen, wenn sie die Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 4 AktG und § 125 Abs. 1 
Satz 5 AktG nicht enthalten. 

	 Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch 
wenn sie der Gesellschaft vorab übermittelt worden sind, in der Hauptver-
sammlung nur dann Beachtung finden, wenn sie dort gestellt bzw. unter-
breitet werden. Das Recht eines jeden teilnahmeberechtigten Aktionärs, 
während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen 
Punkten der Tagesordnung oder Wahlvorschläge auch ohne vorherige Über-
mittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.

	 Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG und § 293g Abs. 3 AktG

	 Jedem Aktionär oder Aktionärsvertreter ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Ver-
langen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegen-
heiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung 

des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht 
erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 
Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns 
und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Von einer 
Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs. 3 
AktG genannten Gründen absehen. 

	 Weiterhin kann jeder Aktionär vom Vorstand gemäß § 293g Abs. 3 AktG in 
Bezug auf die Beschlussfassung über die Zustimmung zum Gewinnabfüh-
rungsvertrag zwischen der KRONES Aktiengesellschaft und der KRONES Hol-
ding International GmbH unter Tagesordnungspunkt 8 Auskunft auch über 
alle für den Vertragsschluss wesentlichen Angelegenheiten des anderen Ver-
tragsteils verlangen.

	 Um die sachgerechte Beantwortung zu erleichtern, werden Aktionäre und 
Aktionärsvertreter, die in der Hauptversammlung Fragen stellen möchten, 
höflich gebeten, diese Fragen möglichst frühzeitig an eine der vorgenannten 
Kontaktmöglichkeiten zu übersenden. Diese Übersendung ist keine förmli-
che Voraussetzung für die Beantwortung. Das Auskunftsrecht in der Haupt-
versammlung bleibt hiervon unberührt.

9.	 Informationen (Unterlagen) auf der Internetseite der Gesellschaft

	 Folgende Informationen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.krones.com/hauptversammlung2026 zugänglich: 

	 der Inhalt dieser Einberufung;

		 Informationen nach § 125 Abs. 1 und Abs. 5 AktG in Verbindung mit Art. 4 
Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212;

		 eine Erläuterung, warum zu Tagesordnungspunkt 1 kein Beschluss 
gefasst werden soll;
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		 die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen, ins-
besondere der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 mit dem 
Vermerk über dessen Prüfung durch den Abschlussprüfer zu Tagesord-
nungspunkt 6, der schriftliche Bericht des Vorstands über die Gründe  
für die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen des 
neuen genehmigten Kapitals zu Tagesordnungspunkt 7 und die unter 
Tagesordnungspunkt 8 aufgeführten Unterlagen im Zusammenhang mit 
dem Gewinnabführungsvertrag zwischen der KRONES Aktiengesell-
schaft und der KRONES Holding International GmbH;

	 der Geschäftsbericht der Gesellschaft über das Geschäftsjahr 2025;

	 die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der 
Einberufung der Hauptversammlung;

	 die Formulare, die für die Erteilung einer Vollmacht oder die Bevoll-
mächtigung eines von der Gesellschaft benannten, weisungsgebunde-
nen Stimmrechtsvertreters und die Erteilung von Weisungen an diesen 
verwendet werden können;

	 nähere Erläuterungen zu den oben dargestellten Rechten der Aktionäre 
(Ergänzung der Tagesordnung, Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge, 
Auskunftsrecht); und

	 Informationsblatt und Nutzungsbedingungen zum Online-Service der 
Gesellschaft.  
 
Dort werden nach dem Ende der Hauptversammlung auch die fest
gestellten Abstimmungsergebnisse veröffentlicht.

10.	 Datenschutzrechtliche Betroffeneninformation für Aktionäre  
und ihre Bevollmächtigten

	 Wenn sich Aktionäre für die Hauptversammlung anmelden und ihre Aktio-
närsrechte in Bezug auf die Hauptversammlung ausüben oder eine Stimm-
rechtsvollmacht erteilen, erhebt die KRONES Aktiengesellschaft personen
bezogene Daten über die Aktionäre und/oder ihre Bevollmächtigten, um 
den Aktionären und ihren Bevollmächtigten die Ausübung ihrer Rechte in 
der Hauptversammlung zu ermöglichen.

	 Die KRONES Aktiengesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten als ver-
antwortliche Stelle unter Beachtung der Bestimmungen der Datenschutz-
Grundverordnung (»DS-GVO«) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. 
Einzelheiten zum Umgang mit den personenbezogenen Daten und zu den 
Rechten der Aktionäre gemäß der DS-GVO finden sich auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter www.krones.com/hauptversammlung2026.

	 Neutraubling, im April 2026

	 Krones Aktiengesellschaft 
Der Vorstand
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Krones Aktiengesellschaft
Hauptversammlung 
Dienstag, den 9. Juni 2025, 
14.00 Uhr (MESZ)

marinaforum Regensburg 
Johanna-Dachs-Straße 46 
93055 Regensburg
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Kontakt

Krones Aktiengesellschaft
Investor Relations
Olaf Scholz
Telefon	+49 9401 70-1169
E-Mail	 olaf.scholz@krones.com
Böhmerwaldstraße 5
93073 Neutraubling
Deutschland
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